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Amtliche Bekanntmachungen

Bauland im Amtsbereich Ortrand
 
Das Amt Ortrand bietet auf der Internetseite des Amtes 
Ortrand Baulandgrundstücke in allen Gemarkungen zum 
Verkauf an. Die Grundstücksgrößen variieren zwischen 600 
m² - 8.000 m², wobei der Grundstückszuschnitt zum Teil frei 
wählbar ist. Die Baulandpreise reichen lt. Bodenrichtwert-
karte von 10 – 25 Euro/m², der Erschließungszustand ist 
unterschiedlich. Genauere Informationen zu den jeweiligen 
Grundstücken erhalten Sie im Bauamt des Amtes Ortrand, 
Frau Richter, Tel.-Nr. 035755/605325 oder auf der Internet-
seite des Amtes Ortrand
www.amt-ortrand.de.

Bauland in der Gemeinde Frauendorf / OL

Die Gemeinde Frauendorf verkauft in der Schulstraße Bau-
land (1.428 m²). Das Grundstück ist mit einer neuen Straße 
erschlossen, und Medien, wie Wasser, Abwasser, Telefon 
und Strom liegen straßenseitig an. Weitere Infos – auch zu 
andere Baugrundstücken?
Bürgermeister, Herrn Mirko Friedrich, Hauptstraße 11, 01945 
Frauendorf Tel. 035755/51536, e-mail: post@gemeinde-
frauendorf.de

Beschlüsse der Sitzung des Amtsausschusses vom 
23.10.2014 
 
Öffentlicher Teil
Der Amtsausschuss des Amtes Ortrand beschließt die 1. Nach-
tragshaushaltssatzung 2014 für das Amt Ortrand.
Der Amtsausschuss des Amtes Ortrand beschließt die Haus-
haltssatzung des Amtes Ortrand für das Haushaltsjahr 2015.
Der Amtsausschuss des Amtes Ortrand beschließt die Ge-
schäftsordnung des Amtsausschusses des Amtes Ortrand.
Der Amtsausschuss des Amtes Ortrand beschließt den Ab-
schluss des öffentlich-rechtlichen Vertrages über die Nutzung 
des Feuerwehrgebäudes, der dazugehörigen Feuerwehreinrich-
tungen sowie der vorhandenen Einsatztechnik der Gemeinde 
Frauendorf.

Beschlüsse der Sitzung der GV Kroppen vom 19.11.2014
  
Öffentlicher Teil
Die Gemeindevertretung Kroppen beschließt die Haushaltssat-
zung der Gemeinde Kroppen für das Haushaltsjahr 2015.
Die Gemeindevertretung Kroppen beschließt nach dem Prinzip 
des Forderns und Förderns von Vereinen und aktiven Gruppen für 
die im Haushalt 2015 eingestellte Summe folgende Regelung:
Die objektive und exakte Verteilung dieses Betrages erfolgt auf 
der Grundlage eines Fragebogens, der von den Vereinen und 
aktiven Gruppen auszufüllen ist, welche besondere Aktivitäten 
im Jahre 2015 planen. Die Auswertung der eingegangenen 
Fragebogen erfolgt durch die Mitglieder im Ausschuss Bildung, 
Kultur, Sport und Soziales. Die Vertreter der einzelnen Vereine 
und aktiven Gruppen werden von den Mitgliedern dieses Aus-
schusses bei einer Zusammenkunft in Kenntnis gesetzt.

Beschlüsse der Sitzung der GV Großkmehlen vom 
20.11.2014
  
Öffentlicher Teil
Die Gemeindevertretung Großkmehlen beschließt die Hauhalts- 
satzung der Gemeinde Großkmehlen für das Haushaltsjahr 
2015.

Die Gemeindevertretung Großkmehlen beschließt die Kinderta-
gesbetreuungssatzung der Gemeinde Großkmehlen.
Die Gemeindevertretung Großkmehlen beschließt die überplan-
mäßige Ausgabe für die Betreuung von Kindern der Gemeinde 
Großkmehlen in anderen Einrichtungen.
Die Gemeindevertretung Großkmehlen beschließt die Berufung 
von Frau Cornelia Borkert als sachkundige Bürgerin in den Aus-
schuss Wohnen und Bauen. Der Beschluss-Nr. 26/2014 wird 
damit ersetzt.
Die Gemeindevertretung Großkmehlen beschließt die Bekannt-
machung zur Absicht der Teileinziehung der Ortsverbindungs-
straße von der L 63 bis zur Ortslage Lindenau gemäß § 8 Abs. 
3 des Brandenburgischen Straßengesetzes. Bis zum Abschluss 
des Verfahrens ist die Brücke sofort zu schließen und die ent-
sprechende verkehrsrechtliche Anordnung zu beantragen.
Nichtöffentlicher Teil
Die Gemeindevertretung Großkmehlen beschließt über zwei 
Grundstücksangelegenheiten.
Die Gemeindevertretung Großkmehlen beschließt über eine 
Personalangelegenheit.

Beschlüsse der Sitzung der GV Lindenau vom 24.11.2014
  
Öffentlicher Teil
Die Gemeindevertretung Lindenau beschließt die Haushaltssat-
zung der Gemeinde Lindenau für das Haushaltsjahr 2015.
Die Gemeindevertretung Lindenau beschließt die Geschäftsord-
nung der Gemeindevertretung der Gemeinde Lindenau.
Nichtöffentlicher Teil
Die Gemeindevertretung Lindenau beschließt  die Vergabe von 
Bauleistungen – Installation einer neuen Heizungsanlage im Tor-
haus an die Fa. Heizungsbau Herzog Lindenau.

Beschlüsse der Sitzung der SVV Ortrand vom 27.11.2014  

Öffentlicher Teil
Die Stadtverordnetenversammlung Ortrand beschließt die Kin-
dertagesbetreuungssatzung der Stadt Ortrand.
Die Stadtverordnetenversammlung Ortrand beschließt die Sat-
zung über die Erhebung von  Friedhofsgebühren für den kommu-
nalen Friedhof der Stadt Ortrand.
Die Stadtverordnetenversammlung Ortrand beauftragt die Amts-
verwaltung, die notwendigen Voraussetzungen für die Einfüh-
rung eines Bürgerhaushaltes ab 2016 zu prüfen.
Die Stadtverordnetenversammlung Ortrand beschließt, alle Ab-
geordneten der SVV umgehend auf eine Tätigkeit bzw. Mitarbeit 
im Ministerium für Staatssicherheit der DDR zu überprüfen. Der 
Amtsdirektor wird beauftragt, die notwendigen Unterlagen ein-
zureichen.
Nichtöffentlicher Teil
Die Stadtverordnetenversammlung Ortrand beschließt Vergabe 
von Leistungen – Reparaturarbeiten der Straßenbeleuchtung an 
der Elsterwerdaer Straße an die Elektrofirma Mittag Großkmeh-
len. 
Die Stadtverordnetenversammlung Ortrand beschließt rückwir-
kend die Verlängerung des Wochenmarktvertrages mit der Jung-
unternehmer Elbe-Elster Betreibergesellschaft mbH, Geschwi-
ster-Scholl-Straße 12 in 03238 Finsterwalde für den Zeitraum 
1.10.2014 bis 31.12.2015.

Beschlüsse der Sitzung der GV Tettau vom 1.12.2014

Öffentlicher Teil
Die Gemeindevertretung Tettau beschließt die Haushaltssatzung 
der Gemeinde Tettau für das Haushaltsjahr 2015.
Die Gemeindevertretung Tettau beschließt die Satzung über 
die Erhebung von Gebühren für die Durchführung des Winter-
dienstes in der Gemeinde Tettau.
Die Gemeindevertretung Tettau beschließt die Überprüfung der 
Mitglieder der Gemeindevertretung Tettau  auf eine inoffizielle 
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oder hauptamtliche Tätigkeit im Staatssicherheitsdienst der 
ehemaligen DDR. Die Antworten der Behörde werden von einer 
Kommission der Gemeindevertretung, bestehend aus Gerd Die-
ner und Roland Herbst, geöffnet und gesichtet.
Nichtöffentlicher Teil
Die Gemeindevertretung Tettau beschließt die Vergabe der Wär-
medämmverbundarbeiten für das Wohn- und Geschäftshaus in 
der Lindenauer Straße 21 an die Firma Fassadenbau- und Ma-
lereibetrieb Gensel.
Die Gemeindevertretung Tettau beschließt die Vergabe der 
Fenstererneuerung für das Wohn- und Geschäftshaus in der 
Lindenauer Straße 21 an die Firma Hellraum Fensterbau Lauch-
hammer GmbH.
   
Beschlüsse der Sitzung der GV Frauendorf vom 9.12.2014

Öffentlicher Teil
Die Gemeindevertretung Frauendorf beschließt die Haushalts-
satzung der Gemeinde Frauendorf für das Haushaltsjahr 2015.
Die Gemeindevertretung Frauendorf beschließt die 2. Änderungs-
satzung der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren 
für den kommunalen Friedhof der Gemeinde Frauendorf.
Nichtöffentlicher Teil
Die Gemeindevertretung Frauendorf beschließt die Änderung 
eines Pachtvertrages.
Die Gemeindevertretung Frauendorf beschließt über eine Ver-
tragsergänzung.
Die Gemeindevertretung Frauendorf beschließt den Abschluss 
eines städtebaulichen Vertrages.

Stellenausschreibung für den Bauhof der Gemeinde Tettau

Die Gemeinde Tettau schreibt zum 01.04.2015 die unbefristete 
Stelle eines/er Gemeindearbeiters/in für 30 Wochenstunden auf 
dem Bauhof der Gemeinde aus.

Ihre Aufgaben sind:
-  Mitarbeit in vielseitigen Aufgabengebieten der Gemeinde Tettau
-  Unterhaltungsarbeiten an und in kommunalen Einrichtungen
-  Hausmeistertätigkeiten
-  Unterstützung bei den Aufgaben der Verkehrssicherung, beim  
   Winterdienst, bei Landschaftspflegemaßnahmen sowie im 
   Hoch- und Tiefbau
-  Reparatur- und Werterhaltungsmaßnahmen im öffentlichen 
   Bereich
-  Pflege der vorhandenen Technik

Wir erwarten:
-  einen Berufsabschluss bzw. mindestens gleichwertigen 
 Abschluss
-  handwerkliche Begabung
-  Zuverlässigkeit, Engagement und Selbständigkeit sowie
   Teamfähigkeit
-  hohe Flexibilität bei den Arbeits- und Einsatzzeiten
-  möglichst die Fahrerlaubnis „CE“
-  möglichst Qualifizierungsnachweise als Baugeräteführer
-  Bereitschaft zur Qualifizierung
-  die Bereitschaft zur Mitarbeit in der Freiwilligen Feuerwehr

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte bis zum 
27.02.2015 an:

Amt Ortrand 
(Kennwort: Gemeindearbeiter/in Tettau), 
Altmarkt 1
01990 Ortrand.

Für die Rücksendung der Bewerbungsunterlagen fügen Sie bitte 
einen ausreichend frankierten und adressierten Rückumschlag 
mit bei.

Sprechzeiten der Schiedsstelle des Amtes Ortrand

Sprechstunden finden jeden 1. und 3. Dienstag im Monat 
von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr im Rathaus in Ortrand statt.

Außerhalb der Sprechzeiten können unverbindlich telefo-
nische Anfragen gestellt werden.

Herr Faustmann Tel: 035755 51304
 Fax: 035755 51303
Frau Döring Tel:  035755 50944

Informationen der Evangelischen 
Kirchengemeinde Ortrand

Die Friedhofsgebührenordnung der Ev. Kirchengemeinde 
Ortrand vom 10.09.2007 wird wie folgt geändert:

In § 5 I. werden folgende Gebührenpositionen geändert.
1.  Reihengrabstätten (Ruhezeit: Särge 20 Jahre / Urnen 20  
     Jahre)
1.1.  für Sargbestattungen (Verstorbene 
        bis einschließlich 5 Jahre)   EUR 129,07
1.2.  für Sargbestattungen (Verstorbene 
        über 5 Jahre)    EUR 193,60

In § 5 III. werden folgende Gebührenpositionen geändert.
1.  Grundgebühr
1.1.  bei Sargbestattung (Verstorbener bis 
        einschließlich 5 Jahre)    EUR 215,94
1.2.  bei Sargbestattung (Verstorbener 
        über 5 Jahre)   EUR 323,91

In § 5 VI. findet folgende Gebührenpositionen Aufnahme:
6. Urnengrabstätte in der Urnengemeinschaftsanlage mit
einheitlicher Gestaltung und Namensnennung UGA1  
                 EUR 1.142,72
(Tarifstelle I, II und III des § 5 finden keine Anwendung)

Stellenausschreibung der Gemeinde Großkmehlen

Die Gemeinde Großkmehlen schreibt für ihre Kindertagesstätte 
„Sonnenschein“ zum 01.03.2015 die Stelle eines/r Erziehers/in 
für 20 Wochenstunden zuzüglich einer variablen kinderzahlab-
hängigen Arbeitszeitanpassung, befristet für 1 Jahr aus.

Die Tätigkeit erfordert eine abgeschlossene Ausbildung als staat-
lich anerkannter/e Erzieher/in mit mehrjähriger Berufserfahrung, 
Computerkenntnisse und die Bereitschaft, sich ständig weiter zu 
qualifizieren.

Grundlagen für diese Tätigkeit sind vor allem ein ausgesprochen 
gutes Verhältnis zu Kindern und die Fähigkeit, auf Augenhöhe 
mit den Kindern zu kommunizieren.
Die Bewerber/innen sollten über ein hohes Maß an Zuverlässig-
keit, Kreativität, Flexibilität und Teamfähigkeit verfügen sowie ein 
freundliches und korrektes Auftreten besitzen.

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 13. Febru-
ar 2015 an das

Amt Ortrand
Amtsdirektor
Altmarkt 1
01990 Ortrand

Für die eventuelle Rücksendung Ihrer Bewerbungsunterlagen 
fügen Sie bitte einen ausreichend frankierten und adressierten 
Rückumschlag bei.
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Ende der amtlichen Bekanntmachungen

Nichtamtliche Bekanntmachungen

Die Friedhofssatzung der Ev. Kirchengemeinde Ortrand 
09.07.1998 wird entsprechend wie folgt geändert:

§ 9 Abs. 3. erhält folgende Fassung: 
„Auf dem Friedhof werden nur Nutzungsrechte vergeben an:
a)  Reihengrabstätten für Leichenbestattungen
b)  Reihengrabstätten für Urnenbestattungen
c)  Wahlgrabstätten für Leichenbestattungen
d)  Wahlgrabstätten für Urnenbestattungen
e)  Urnengrabstätten in der Urnengemeinschaftsanlage mit 

einheitlicher Gestaltung mit und ohne Namensnennung“

§ 13 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
“Auf dem Friedhof werden nur Nutzungsrechte vergeben an:
a)  Reihengrabstätten für Leichen- und Urnenbestattungen mit   
     allgemeinen Gestaltungsvorschriften
b)  Wahlgrabstätten für Leichen- und Urnenbestattungen mit 

allgemeinen Gestaltungsvorschriften
c)  Urnengrabstätten in der Urnengemeinschaftsanlage mit ein-    

heitlicher Gestaltung und Namensnennung nach Maßgabe 
     des § 15 a
d)  Urnengrabstätten in der Urnengemeinschaftsanlage mit 

einheitlicher Gestaltung ohne Namensnennung nach Maß-
gabe des § 15 b“

Als § 15 a wird neu eingeführt: 
„Urnengrabstätten in der Urnengemeinschaftsanlage mit einheit-
licher Gestaltung und Namensnennung
(1)  Urnengemeinschaftsanlagen mit Namensnennung sind 

unterirdische Urnengemeinschaftsgrabstätten, bei denen 
die Lage der einzelnen Urnen oberirdisch nicht kenntlich 
gemacht wird. Der Name, Geburts- und Sterbejahr der auf 
der Urnengemeinschaftsanlage Bestatteten werden auf 
einem vom Friedhofsträger vorgesehen zentralen Grabmal 
verzeichnet. Der Friedhofsträger führt einen  Plan, welcher 
die genaue Lage der einzelnen Urnen kennzeichnet. Für 
die Bestattung in der Urnengemeinschaftsanlage finden § 9 
Absatz 2.1., Halbsatz und Absatz 6 Satz 1.2., Halbsatz und 
Satz 2, § 12 Absatz 3, § 24 Absatz 2, § 27 § 28 Absatz 1 
und 2 sowie die §§ 29 – 34 keine Anwendung.

(2)  Die Herrichtung und Unterhaltung der Urnengemeinschafts-
anlage obliegt ausschließlich dem Friedhofsträger.

(3)  Eine individuelle Bepflanzung oder eine andere Kennzeich-
nung der konkreten Lage der einzelnen Urne ist nicht zuläs-
sig. Blumenschmuck, Pflanzschalen, Gestecke etc. dürfen 
nur auf die dafür vom Friedhofsträger vorgesehenen Flä-
chen abgelegt werden. Nicht auf diesen Flächen niederge-
legter Grabschmuck wird entfernt.“

Als § 15 b wird neu eingeführt: „ Urnengrabstätten in der Ur-
nengemeinschaftsanlage mit einheitlicher Gestaltung ohne Na-
mensnennung
(1)  Urnengemeinschaftsanlagen mit einheitlicher Gestaltung 

sind unterirdische Urnengemeinschaftsgrabstätten, bei de-
nen die Lage der einzelnen Urnen oberirdisch nicht kennt-
lich gemacht wird. Die Friedhofsverwaltung führt einen Plan, 
welcher die genaue Lage der einzelnen Urnen kennzeich-
net. Für die Bestattung in der Urnengemeinschaftsanlage 
finden § 9 Abs. 2, 1. Halbsatz und Abs. 6 Satz 1, 2. Halbsatz 
und Satz 2, § 12 Abs. 3, § 24 Abs. 2, § 27, § 28 Abs. 1 und 
2 sowie §§ 29 bis 34 keine Anwendung.

(2)  Die Herrichtung und Unterhaltung der Urnengemeinschafts-
anlage obliegt ausschließlich dem Friedhofsträger.

(3)  Eine individuelle Bepflanzung oder eine andere Kennzeich-
nung der konkreten Lage der einzelnen Urne ist nicht zuläs-
sig. Blumenschmuck, Pflanzschalen, Gestecke etc. dürfen 
nur auf die dafür vom Friedhofsträger vorgesehenen Flä-
chen abgelegt werden. Nicht auf diesen Flächen niederge-
legter Grabschmuck wird entfernt.“

Der § 14 Absatz 2 a wird wie folgt geändert:
(2)  Reihengrabstätten werden eingerichtet für:

Information der Evangelischen Kirchengemeinde 
Großkmehlen

Die Friedhofsgebührenordnung der Ev. Kirchengemeinde Groß-
kmehlen vom 10.09.2007
wird wie folgt geändert:

§ 5 II Friedhofsunterhaltungsgebühr

Von allen Nutzungsberechtigten wird in Höhe von EUR 18,00 je 
Grablager und Jahr eine Friedhofsunterhaltungsgebühr erhoben.
Sie ist bis zum 31.03. des jeweiligen Erhebungsjahres fällig.

Liebe Einwohner der Gemeinde Lindenau,
jetzt, wo Sie das erste Amtsblatt des Jahres 2015 in der Hand 
halten, liegt die Advents- und Weihnachtszeit sowie der Jahres-
wechsel hinter uns und der Alltag des neuen Jahres hat uns ein-
geholt. Das Jahr 2014 ist Geschichte.
Es ist alljährlich die Zeit, um das vergangene Jahr noch einmal 
kurz Revue passieren zu lassen, Pläne für das neue Jahr zu 
schmieden und besonders all denen, die sich aktiv am Gesche-
hen in der Gemeinde Lindenau beteiligt haben, Danke zu sagen.
Ein herzliches Dankeschön gilt allen ehrenamtlich tätigen 
Bürgerinnen und Bürgern, den Gemeindevertretern, den 
Vorständen und Mitgliedern der Vereine, der Freiwilligen 
Feuerwehr, den Landfrauen, den Senioren und Sponsoren, 
die mit ihren zahlreichen Aktivitäten, Initiativen und Unter-
stützungen das Leben in unserer Gemeinde bereicherten. 
Ein besonderer Dank gilt den Kameradinnen und Kameraden 
der Freiwilligen Feuerwehr Lindenau, die viele Stunden ihrer 
Freizeit investierten, um die Einsatzbereitschaft sicherzu-
stellen und bei zahlreichen Einsätzen zur Gefahrenabwehr 
und Hilfeleistung ihren Dienst zu tun. 
An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen und mich 
bei allen für die Gemeinde Lindenau tätigen Mitarbeitern der 
Kita und des Bauhofes für ihre geleistete Arbeit ganz herz-
lich zu bedanken. 
Ebenso gilt mein Dank dem Amtsdirektor Kersten Sickert 
und seinen Mitarbeitern. 
2014 war wieder ein ereignisreiches Jahr, das durch eine Viel-
zahl von Maßnahmen geprägt war, die von allen Beteiligten ein 
hohes Maß an Initiativen,  Ideen, Aufwand und Bereitschaft er-
forderten. Positiv zu werten ist seit mehreren Jahren die Entwick-
lung unserer Einwohnerzahl, was sich besonders in der hohen 
Auslastung  der Kita und in der Anzahl Lindenauer Schüler im 
Grundschulbereich zeigt. 
Auf der Basis eines wiederum ausgeglichenen Gemeindehaushaltes 
und der erteilten Fördermittelzusagen ist es uns gelungen, zahlreiche 
Baumaßnahmen zu realisieren. Beispielgebend dafür sind:

a) Verstorbene bis einschließlich 5 Jahre
Größe der Grabstätte:  Länge 1,50 m, Breite 1,20 m
Größe des Grabhügels:  Länge 1,20 m, Breite 0,75 m,
   Höhe bis 0,15 m
Verstorbene über 5 Jahre
Größe der Grabstätte:  Länge 2,50 m, Breite 1,25 m
Größe des Grabhügels:  Länge 1,80 m, Breite 0,75 m,
   Höhe bis 0,15 m“

Der Gemeindekirchenrat der Ev. Kirchengemeinde Ortrand

Ortrand, den 18.03.2013
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                        Großes Glück kann so klein sein.

	 Das	Wunder	des	Lebens	begreifen	heißt,
	 es	selbst	in	den	Händen	zu	halten.

Herzlichen Glückwunsch zur Geburt Ihres Kindes

  - Mila Hinzer, Tettau, 
  - Tim Luca Haydn, Kleinkmehlen
  - Jasmin Valentina Kunisch, Ortrand

übermittelt Ihr Amtsdirektor Kersten Sickert

-  Grundhafte Erneuerung der Frauendorfer Straße und der Stra-
ße Ruhlander Weg einschl. Erneuerung der Trinkwasserlei-
tung, der Straßenbeleuchtung und Erdverkabelung der Ener-
gieversorgungsleitungen.

-  Zu Beginn des Jahres wurde der Fußweg an der Ortrander 
Straße fertiggestellt.

-  Die Erneuerung der Straßenbeleuchtung konnte abgeschlos-
sen werden. Damit ist der gesamte Ort Lindenau mit moderner 
und sparsamer Straßenbeleuchtung ausgestattet und die En-
ergieversorgungsleitungen sind erdverkabelt.

Im Rahmen der Straßenbauarbeiten in der Frauendorfer Stra-
ße wurden zahlreiche archäologische Grabungen durchgeführt. 
Die Urnenfunde bestätigen, dass bereits um 1000 – 1100 vor 
Chr., also vor etwa 3000 Jahren, Menschen hier lebten. Die Gra-
bungen, die nicht durch die Gemeinde beauftragt wurden, müs-
sen aber durch die Gemeinde finanziert werden. Eine mögliche 
Förderung wurde nicht bewilligt.
Für die Straße an den Sportanlagen wurde unser Fördermittel-
antrag ebenfalls nicht bewilligt.
Schloss und Park sind durch die Annahme eines Vergleiches per 
Gerichtsurteil an die Gemeinde Lindenau zurück zu übertragen. 
Nächste Schritte sind Notarvertrag und Grundbucheintragung. 
Erfreulich konnte die Situation um unsere Verkaufsstelle gelöst 
werden. Am 01.09. eröffnete der „Kaufpunkt“.
Die Gemeinde hat am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teil-
genommen.
Im Sportlichen und Kulturellen gab es im Jahr 2014 in der Ge-
meinde Lindenau zahlreiche Veranstaltungen:
-  Unser traditionelles Parkfest wurde, von einem umfangreichen 

Sportprogramm begleitet, zum 59. Male durchgeführt und erst-
mals wieder in Eigenregie durch die Vereine und Gemeinde or-
ganisiert und durchgeführt.   

-  Erstmals durchgeführt und ein toller Erfolg war das durch den 
neu aufgestellten Jugendclub organisierte Oktoberfest.

-  Die Landfrauen haben unseren Ort aktiv beim 11. Brandenbur-
ger Dorf- und Erntefest in Fürstlich-Drehna sowie bei weiteren 
regionalen und überregionalen Veranstaltungen vertreten.

- Hinweisen möchte ich auch auf die weiteren zahlreichen kleineren 
Veranstaltungen unserer Jugendlichen und Junggebliebenen in 
den Vereinen und Organisationen, wie Osterfeuer, Maifeuer, 
Ostereierkullern, Ausstellungen im Torhaus, Advent im Torhaus, 
lebender Adventskalender, Veranstaltungen der FFW Lindenau, 
zahlreiche Sportveranstaltungen, Straßenfeste u.v.m.

-  Der Jugendclub und der Heimatverein feierten ihr 20-jähriges 
Bestehen. Der Sportverein „Blau-Weiß“ konnte auf 65 Jahre zu-
rück blicken.

Leider gab es auch Themen und Entwicklungen die die Gemein-
devertretung und die Einwohner der Gemeinde im vergangenen 
Jahr nicht zufrieden stellten. 
Hier steht an erster Stelle die Forderung nach einem wirk-
samen Hochwasserschutz für unsere Gemeinde im Bereich 
der Pulsnitz!
An dieser Stelle möchte ich mich nochmals mit einer Bitte 
an alle Einwohner der Gemeinde Lindenau wenden:
Vom 05.01. bis 06.02.15 liegen im Amt Ortrand die Karten zu 
den vorgesehenen künftigen Flutungsflächen aus! Informie-
ren Sie sich über die betroffenen Flächen und Ihre Rechte! 
Es ist die letzte Möglichkeit der Einflussnahme!
Neben den vielen erfolgreichen Aktivitäten und Ereignissen 
des Jahres 2014, sind uns natürlich noch viele Dinge geblie-
ben, die es in 2015 und danach zu lösen gilt.
Für 2015 ist der Ausbau des Breitbandnetzes auch für die Ge-
meinde Lindenau vorgesehen. 
Zu Pfingsten 2015 werden wir das 60. Parkfest veranstalten. 
Weiter voranzubringen sind die Themen Erschließung Baugebiet 
am Großteich und Komplettsanierung Turnhalle.

Für die angenehme und vertrauensvolle Zusammenarbeit im 
vergangenen Jahr möchte ich mich ganz herzlich bedanken. 

Information an alle Waldeigentümer

Waldbesitzer, deren Grundstücke an Waldwegen anliegen, 
haben dafür Sorge zu tragen, dass von dem Bewuchs auf ih-
ren Grundstücken keine Gefahr für die Nutzer der Waldwege 
ausgeht. Dazu gehört auch die Beseitigung von Windbruch 
und Totholz.

Der Amtsdirektor

Haus/Wohnung gesucht:

Junge Fam. sucht in Frauendorf bzw. Umgebung ab 90m³ 
4-5 Raum Wohnung mit Garage, wenn möglich ein Bad und 
ein Gäste WC sowie kleinen Garten zur Miete bzw. später 
zum Kauf.
 
Haus gesucht
Junge Fam. sucht in Frauendorf ein Haus mit Garagen und 
Garten zu kaufen.
 
Infos bitte an den Bürgermeister Mirko Friedrich
Tel. 03 57 55 / 51 53 6 · post(at)gemeinde-frauendorf.de

Neue Sprechzeit der Suchtberatung des 
Gesundheitsamtes Senftenberg ab 2015

Ort: Vereinshaus am Kirchplatz 6 in Ortrand

jeden 4. Montag im Monat von 13.00 bis 15.00 Uhr
Ansprechpartnerin: Frau Zschieschang
Tel.-Nr. 03573 / 870 4337

Liebe Einwohner der Gemeinde Lindenau, 
ich wünsche Ihnen, auch im Namen der Gemeindevertreter, 
Gesundheit, Glück und Erfolg im Jahr 2015!

Ihr ehrenamtlicher Bürgermeister 
Jürgen Bruntsch
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Ende der redaktionellen Verantwortung des Amtes Ortrand 
und der jeweiligen Gemeinden

Anzeigen

Öffnungszeiten der Amtsverwaltung
Montag 9.00-11.30 Uhr
Dienstag 9.00-11.00 Uhr und 13.00-17.30 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 13.00-15.30 Uhr
Freitag geschlossen

Öffnungszeiten des Bürgerbüros im Rathaus
Montag geschlossen
Dienstag 8.30-11.30 Uhr und 13.00-18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 8.30-11.30 Uhr und 13.00-16.30 Uhr
Freitag 8.30-12.00 Uhr

Wahrnehmung der Aufgaben des Wohngeldgesetzes für 
den Bereich Ortrand

Zuständig für Wohngeldangelegenheiten im Amtsbereich Ortrand 
ist der LK OSL in Senftenberg, Dubinaweg 1.
Die Mitarbeiterinnen sind wie folgt telefonisch erreichbar:
Frau Kossack - Tel. 03573 / 8704192
Frau Bautzer - Tel. 03573 / 8704193
Frau Lehmann - Tel. 03573 / 8704194

Anzeigen geben Sie bitte direkt in der Druckerei auf. Ihre Anzei-
genberaterin: Frau Ina George, Druck+Satz Offsetdruck, Gewer-
bestraße 17, 01983 Großräschen, Telefon: 035753/17702, Fax: 
035753/69190, E-Mail: beratung@drucksatz.com

Hilfe in Notfällen

In Notfällen können durch die Bürger folgende Stellen
benachrichtigt werden:
bundesweit gültige Rufnummer für den ärztlichen 
Bereitschaftsdienst 116117
Polizeidienststelle Lauchhammer (03574)  7650
Polizeidienststelle Senftenberg (03573) 880
Polizei 110
Notruf 112
Wasserverband Lausitz (03573) 8030
Envia, Servicecenter Ruhland (035752 360
Spreegas Cottbus 24 Std.- (0355) 25357
Bereitschaft   

Amtliche Bekanntmachungen des Amtes Ortrand 
im Internet

Die amtlichen Bekanntmachungen im Amtsblatt des Amtes 
Ortrand können auch im Internet unter www.amt-ortrand.de ein-
gesehen werden.
Ab sofort finden Sie die Rad- und Wanderwegekarte des Amtes 
Ortrand ebenfalls auf dieser Internetseite.

Freie Arbeitsstellen der Agentur für Arbeit

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
um unsere arbeitsuchenden Bürger zu unterstützen, werden wir 
wie bisher alle freien Arbeitsstellen der Agentur für Arbeit Senf-
tenberg auf unserer Homepage www.amt-ortrand.de veröffentli-
chen. Diese Angebote werden regelmäßig aktualisiert.

Für junge Existenzgründer

   Termine nach telefonischer 
   Vereinbarung!       
   Tel. (0355)28890790
 
   dienstags von 13:00 - 14:00 Uhr 
   im Rathaussaal in Ortrand
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